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Anfrage von Stadtratsmitgliedern: RA-525/2015 
Anerkennung der DB-BahnCard im VMS 
 
Sehr geehrter Herr Herrmann, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Oberbürgermeisterin, Frau Barbara Ludwig hat mich mit der Be-
antwortung Ihrer Fragen beauftragt. 
 
1. Wird die Stadtverwaltung sich dafür einsetzen, d ass die BahnCard ab 01.08.2016 auch 

im VMS anerkannt wird und Rabatte ermöglicht? 
 
Nein, die Stadtverwaltung hat dies nicht vor. 
 
2. Wenn Nein, welche Gründe sprechen dagegen? 
 
Die Stadtverwaltung folgt der Argumentation der Geschäftsstelle des VMS, die eine Anerkennung 
der BahnCard ab 01.08.2016 aus folgenden Überlegungen heraus nicht befürwortet: 
 
Die BahnCard ist ein Tarifprodukt der Deutschen Bahn AG, welches in den Beförderungsbedin-
gungen der Deutschen Bahn (BB DB – Tarif der Deutschen Bahn) verankert ist. Bisher gab es 
seitens der DB AG zur Anerkennung der BahnCard im VMS keinerlei Aktivitäten.  
 
Eine Anerkennung der BahnCard durch alle Verkehrsunternehmen im VMS wird zu Einnahmever-
lusten gegenüber den heutigen Tarifeinnahmen führen. Einnahmeverluste sind, wenn sie nicht 
durch andere Maßnahmen kompensiert werden, durch den Aufgabenträger (im Falle der CVAG 
durch die Stadt Chemnitz) auszugleichen. 
 
Die Preisbestimmung im VMS und die Ermittlung der bei Verbundeinführung entstehenden Min-
dereinnahmen berücksichtigten bei Verbundstart eine Mischkalkulation aus Fahrscheinen mit und 
ohne BahnCard-Ermäßigung bei den Eisenbahnen vor der Verbundeinführung. 
 
Eine Einführung einer Preisermäßigung für BahnCard-Inhaber im VMS führt zu deutlichen Ein-
nahmereduzierungen in mehreren Fahrscheinsortimenten für die Verkehrsunternehmen, die durch 
anteilige Erlöse aus dem Verkauf der BahnCard nicht gedeckt werden. Diese Mindererlöse wären 
durch steigende Verkaufszahlen oder durch Preissteigerungen zu kompensieren. Preissteigerun-
gen für die Fahrgäste ohne BahnCard zu Gunsten der BahnCard-Inhaber sind jedoch nur schwer 
kommunizierbar. 



- 2 - 

 
Bereits heute wird mit dem Angebot von 4-Fahrten-Karten wird bereits ein Rabatt gegenüber der 
Einzelfahrt in Höhe von ca. 5 Prozent gewährt. Dieser Rabatt gilt unabhängig von einer vorhande-
nen BahnCard. 
 
3. Welche Erfahrungen liegen der Stadtverwaltung bz w. dem VMS aus dem Nachbarver-

bund (Verkehrsverbund Vogtland) mit der BahnCard vo r? 
 
Im Verkehrsverbund Vogtland wird die BahnCard nicht anerkannt. Dies gilt übrigens auch beim 
Verkehrsverbund Oberelbe und beim Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien. 
 
4. Welche Gegebenheit sprechen aus Sicht der Stadtv erwaltung und des VMS für die An-

erkennung der BahnCard im Verbundgebiet? 
 
Aktuell sprechen keine Gegebenheiten für eine Anerkennung der BahnCard als Ermäßigungs-
grund im VMS-Tarif. 
 
 
Sehr geehrter Herr Herrmann, bitte erlauben Sie mir den abschließenden Hinweis, dass Bahn-
Card100-Inhaber im Rahmen des CityTickets eine Fahrberechtigung für alle Verkehrsmittel inner-
halb der Tarifzonen 13 (Chemnitz) und 16 (Zwickau) haben. Hierfür erhalten die Verkehrsunter-
nehmen im VMS von der DB AG auf Basis einer sehr komplexen Ausgleichsregelung Ausgleichs-
zahlungen für die Anerkennung der BahnCard100. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Michael Stötzer 
Bürgermeister 
 


